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Vollstreckung in eine schuldnerfremde Sache (Besondere Examensrelevanz) Vollstreckung in eine 
schuldnerfremde Sache

Entstehung eines Pfändungspfandrechts an der schuldnerfremden Sache?

öffentlich-rechtliche Theorie gemischte Theorie (hM)

Pfändungspfandrechts entsteht bereits 
mit Verstrickung

auf bürgerlich-rechtliche Wirksamkeit der 
Pfändung kommt es nicht an

Verstrickung + §§ 1204 ff. BGB analog 
(gesetzliche Pfandrechte)

Bestehen der Forderung

Eigentum des Schuldners

wesentliche Vollstreckungsvoraussetzungen

Titel, Klausel, Zustellung

keine Vollstreckungshindernisse

kein Pfändungsverbot



Eigentumserwerb eines Dritten an der schuldnerfremden Sache?

Erwerb vom Schuldner Zuschlag in der Versteigerung

doppelte Gutgläubigkeit des Dritten Ablieferung

bzgl. Eigentum des Schuldners (§ 932 BGB)

keine Kenntnis vom Veräußerungsverbot 
(§ 135 II BGB)

öffentlich-rechtlicher Vertrag

Eigentumserwerb selbst bei Bösgläubigkeit

Ansprüche des vormaligen Eigentümers

gegen den Erwerber gegen den Gläubiger
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Ansprüche gegen den Meistbietenden

Ansprüche des vormaligen Eigentümers gegen den Meistbietenden auf Herausgabe der Sache

§ 667 BGB (GoA)

§ 985 BGB

§ 1007 BGB

§ 861 BGB

§ 816 II BGB

§ 812 I 1 Alt. 2  BGB

§ 823 I BGB

§ 826 BGB

( - )

( + ), wenn

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

( - )

kein fremdes Geschäft

Eigentumsverlust

Eigentum des Gegners

keine verbotene Eigenmacht

keine Nichtberechtigung des Erwerbers

örV als Rechtsgrund

Erwerb nicht rechtswidrig

Erwerber die Möglichkeit des Erwerbs 
bewusst ausgenutzt hat
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Ansprüche auf Herausgabe des Versteigerungserlöses

§ 280 I BGB (+), wenn schuldhafte Verletzung der Pflichten aus dem gesetzlichen 
Schuldverhältnis, das durch die Pfändung entstanden ist.

Gläubiger muss erhobene Drittrechte sorgfältig prüfen und ggf. 
freigeben.

§§ 687 II, 681,  
667, 678 BGB

(+), wenn angemaßte Eigengeschäftsführung

fremdes Geschäft
• Verwertungsrecht des Gläubigers?
→ (-), da kein Pfändungspfandrecht an schuldnerfremder Sache

Kenntnis vom Eigentum des Dritten

§§ 989, 990 BGB ( - ) § 771 I ZPO sperrt EBV

Ansprüche des vormaligen Eigentümers gegen den Gläubiger auf Herausgabe des Versteigerungserlöses
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Ansprüche des vormaligen Eigentümers gegen den Gläubiger auf Herausgabe des Versteigerungserlöses

§ 823 I BGB (+), wenn Gläubiger Eigentum des Dritten kannte

§ 816 I BGB ( - ) keine Verfügung, sondern hoheitlicher Erwerb

§ 812 I 1 Alt. 2 
BGB

(+) Eingriff in Vermögen des Dritten

dingliche Surrogation am Erlös, § 1247 S. 2 BGB analog

keine Leistung an Gläubiger

hoheitlicher Erwerb

Wegfall der Bereicherung 
des Gläubigers?

Hat der Gläubiger seine Forderung 
gegen den Schuldner verloren?

nein

Ansprüche auf Herausgabe des Versteigerungserlöses

verlängerte Drittwiderspruchsklage

Herausgabe des Nettoerlöses
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